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Ein Plädoyer 
für das Recht des Tiers

W er Tiere quält, gehört 
bestraft. Darum 

sieht das Tierschutzgesetz 
harte Strafen vor. Doch Pa-
ragrafen sind nur etwas 
wert, wenn sie auch wirk-
lich angewendet werden. In 
der Praxis wird Tierquälerei 
oft als Kavaliersdelikt be-
handelt und mild geahndet. 
Die jährliche Auswertung 
der Schweizer Strafpraxis 
durch die Stiftung für das 
Tier im Recht zeigt regel-
mässig, dass die Täter in 
vielen Kantonen kaum oder 
gar nicht verfolgt werden.

Dies liegt vor allem an 
den zuständigen Behörden, 
die Tierschutzdelikte zu 
 wenig ernst nehmen, ob-
wohl sie sich zwingend dar-
um kümmern müssten. Und 
neben dem Interesse für die 
Thematik fehlt es häufi g 

auch an Fachkenntnissen 

im Tierschutz und Tier-
schutzrecht. Kommt es den-
noch einmal zu einem Straf-
verfahren, werden die ge-
schädigten Tiere darin von 
niemandem angemessen 
vertreten, während der An-
geschuldigte über alle 
Verteidigungs rechte ver-
fügt. Von Waff engleich-
heit zwischen Täter und 

Opfer kann also keine 

Rede sein. 

Weil Tiere sich nicht 
selbst für ihre Anliegen 

 einsetzen können, brau-
chen sie nach Ansicht von 
Tierschutzorganisationen 
unabhängige Fürsprecher, 
die dies für sie tun. 

Einen entsprechenden 
o!  ziellen Tieranwalt gibt 
es bis heute nur im Kanton 
Zürich, wo er Veterinär- 
und Strafuntersuchungsbe-
hörden bei der Behandlung 
von Tierschutzdelikten un-
terstützt und entlastet. Der 
 Zürcher Tieranwalt hat sich 
seit vielen Jahren bewährt. 
Während in Zürich in den 
vergangenen 15 Jahren 

weit über 1700 Tierschutz-
strafverfahren durchge-
führt wurden, waren es in 
Kantonen wie Genf, Uri, 
Ob- und Nidwalden, Gla-
rus, Tessin 
und Wallis im 
selben Zeit-
raum nicht 
einmal zwei 
pro Jahr. 
Auch sind die Strafen für 
Tierschutzdelikte in Zürich 
deutlich höher als der 
Schweizer Durchschnitt.

Begangene Tierquälerei-
en können damit zwar nicht 

ungeschehen gemacht wer-
den. Der Tieranwalt sorgt 
aber dafür, dass die Täter 
für ihre Delikte bestraJ  
und ungerechtfertigte Frei-

sprüche und 
Verfahrens-
einstellungen 
angefochten 
werden. Zu-
dem hat seine 

Tätigkeit eine starke präven-
tive Wirkung, weil Tierquä-
ler von weiteren Taten ab-
gehalten werden. Und dank 
seiner Fachkompetenz las-
sen sich Strafverfahren nicht 
nur e!  zient, sondern auch 
kostengünstig durchführen. 
So beträgt der fi nanzielle 
Aufwand für den Zürcher 
Tieranwalt weniger als
0,1 Prozent der Gesamt-
kosten der kantonalen Straf-
verfolgung; er kostet jeden 
Kantonseinwohner acht 
Rappen pro Jahr. 

Tieranwälte sind für den 
Vollzug des Tierschutzstraf-
rechts somit sehr bedeut-
sam. Sie sorgen dafür, dass 
das Gesetz konsequent 
durchgesetzt wird und Tier-
quäler gesamtschweizerisch 
einheitlich zur Verantwor-
tung gezogen werden. Da-
mit dies überall geschieht, 
ist die gesamtschweize-
rische Einsetzung von Tier-
anwälten notwendig. 

Es darf doch nicht sein, 

dass statt der Tiere die 

Tierquäler geschützt und 
deren Taten je nach Kanton 
kaum oder überhaupt nicht 
verfolgt werden. Tiere kön-
nen sich schliesslich nicht 
aussuchen, wo sie leben 
wollen. Gieri Bolliger

JUSTIZ→ Bald stimmen wir über 

Tieranwälte ab. Ein Befürworter 

erklärt, warum es sie braucht. 

Ein Tieranwalt 
entlastet auch 
die Justiz.

→ GUT ZU WISSEN

Darum geht es an der Urne
Am 7. März entscheidet das Schweizervolk an der Urne 

über die gesamtschweizerische Einführung von Tier-

anwälten und mehr Rechtsschutz für Tiere. Die Initiative 

des Schweizer Tierschutzes STS wird von SP, GP, GLP, EVP 

und Tierschutzorganisationen unterstützt. Die bürgerli-

chen Parteien lehnen das Anliegen 

ab, weil sie es als unnötig betrach-

ten und nicht in die Autonomie 

der Kantone eingreifen wollen. 

Der Autor ist Verfasser der 

Blick am Abend-Kolumne 

«Hunde-Blick», Rechtsanwalt 

und Geschäftsleiter 

der Stiftung Tier im Recht. 

www.tierimrecht.org.

Gequälter 
Hund
Setzt die 
Justiz sich 
genügend 
für ihn ein?


